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Teil 1

Einführung

A. Problemstellung

Das Thema Strafbarkeit von Aufsichtsräten wurde im Zusammenhang mit 
der sogenannten „Mannesmann-Entscheidung“ aus dem Jahr 2005 erstmals 
in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.1 Seit diesem Urteil ist eine zuneh-
mende Bereitschaft der Ermittlungsbehörden zu beobachten, auch gegen 
Aufsichtsräte Ermittlungs- und Strafverfahren einzuleiten. 

Im Jahr 2013 betrieb die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Ermittlungsver-
fahren gegen den gesamten Aufsichtsrat der Porsche SE wegen des Verdachts 
der Beihilfe zur Marktmanipulation im Zusammenhang mit der geplanten 
Übernahme der VW AG.2 Die Staatsanwaltschaft München ermittelt derzeit 
gegen verantwortlich Handelnde der Hypo- und Vereinsbank AG wegen so-
genannter Cum-ex-Trades-Geschäfte, weshalb der Aufsichtsrat nicht nur be-
reits eine, dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro teure, interne Untersu-
chung zur Aufklärung der Vorwürfe hat durchführen lassen, sondern zudem 
ein Vorgehen gegen ehemalige Vorstandsmitglieder prüft.3 Auch das OLG 
Braunschweig hatte sich mit der Strafbarkeit von Aufsichtsräten auseinander-
zusetzen und unter anderem die Frage zu beantworten, ob sich der Aufsichts-
rat strafbar mache, wenn er Kenntnis von rechtswidrigen Handlungen inner-
halb der AG erlangt und hiergegen im Rahmen seiner Handlungsmöglichkei-
ten nicht einschreitet.4 

1 BGHSt 50, 331 ff.
2 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/staatsanwaltschaft-ermittelt-ge 

gen-porsche-aufsichtsraete-a-882644.html); http://juve.de/nachrichten/verfahren/2014/ 
09/gescheiterte-vw-uebernahme-porsche-aufsichtsraete-wappnen-sich-mit-strafrecht 
lern. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.08.2014 Nr. 198, S. 22. Das Verfahren 
wurde im Jahr 2015 dann letztlich gegen sämtliche Aufsichtsräte eingestellt. Vgl. 
http://sueddeutsche.de/wirtschaft/ermittlungen/-wegen-marktmanipulation-pich-muss- 
doch-nicht-vor-gericht-1.2607858.

3 SZ vom 08.06.2015 abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/cum- 
ex-deals-dubiose-geschäfte-teure-folgen1.2509369.

4 OLG Braunschweig, Beschl. vom 14.06.2012 – Ws 44/12, Ws45/12 = BeckRS 
2012, 15237; CCZ 2013, 123 ff. mit Anm. Kruchen.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-porsche-aufsichtsraete-a-882644.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-porsche-aufsichtsraete-a-882644.html
http://juve.de/nachrichten/verfahren/2014/09/gescheiterte-vw-
http://juve.de/nachrichten/verfahren/2014/09/gescheiterte-vw-
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/cum-ex-deals-
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/cum-ex-deals-
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Im Jahr 2015 hatte auch der BGH im Rahmen der strafrechtlichen Aufar-
beitung der Nürburgring-Sanierung über die Strafbarkeit des Aufsichtsrats 
einer GmbH wegen Untreue zu befinden.5 Schließlich bleibt abzuwarten, ob 
im Zuge des „VW-Abgasskandals“ strafrechtliche Ermittlungen gegen Or-
ganmitglieder der VW-AG eingeleitet werden.6 

Bereits die angeführten Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zeigen, 
dass die Aufsichtsratstätigkeit in der Strafrechtswirklichkeit angekommen ist 
und es sich bei der Thematik Strafbarkeit von Aufsichtsräten auch Jahre nach 
dem Mannesmann-Urteil nach wie vor um eine aktuelle Fragestellung han-
delt. Dies gilt erst recht mit Blick auf die stärker an Bedeutung gewinnende 
Compliance-Diskussion, deren haftungsrechtliche Auswirkungen weder auf 
Mitarbeiter- noch Organebene dogmatisch abschließend geklärt sind. Zahlrei-
che Unternehmen reagieren seit der strafrechtlichen Aufarbeitung des sog. 
„Siemens-Schmiergeldskandals“7 auf das Phänomen der Wirtschaftskrimina-
lität mit der Implementierung von „Business Ethics Guidelines“, „Unterneh-
mensrichtlinien“ oder „Code of Conduct Regelwerken“8 und schaffen sowohl 
auf Organ- als auch Mitarbeiterebene interne Regelungen. 

Aufgrund dieser aktuell zu beobachtenden Entwicklungen stellt sich die 
vor allem in der wirtschaftsstrafrechtlichen Praxis relevante Frage, ob und 
unter welchen Voraussetzungen sich neben den unmittelbar strafbar handeln-
den Mitarbeitern und dem die Straftatbegehung auf Mitarbeiterebene gegebe-
nenfalls zulassenden Leitungsorgan insbesondere auch die Mitglieder des 
Aufsichtsrats als Überwachungsorgan strafbar machen können, wenn sie In-
formationen erhalten, die darauf hindeuten, dass in der AG von Seiten des 
Vorstands keine organisatorischen Maßnahmen zur Verhinderung von Strafta-
ten auf Mitarbeiterebene unternommen wurden, sodass es zu einer Straftatbe-
gehung durch Mitarbeiter überhaupt erst hat kommen können.9 Gleicherma-

5 BGH, Beschluss vom 26.11.2015 = WM 2016, 926 ff.; Brand, NZG 2016, 690.
6 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22.09.2015 Nr. 220, S. 1, 15, 22. Zur „Kla-

geflut“ im Zusammenhang mit dem sog. „Abgasskandal“ siehe JUVE Rechtsmarkt 
03/16, S. 32 ff.

7 Siehe in zivilrechtlicher Hinsicht das sog. „Neubürger“-Urteil des LG Mün-
chen I, NZG 2014, 345 f.; Fleischer, NZG 2014, 321. In strafrechtlicher Hinsicht 
siehe die den „Siemens-Komplex“ ebenfalls aufarbeitende Entscheidung des BGH 
vom 06.09.2016, wonach die allgemeine Erwägung der Einführung eines „Compli-
ance-Systems“ nicht nachträglich die Kenntnis von schwarzen Kassen entfallen lässt. 
Siehe hierzu auch Lorenz, GWR 2017, 12.

8 Zu den unterschiedlichen Begriffen siehe Grützner/Jakob, Compliance von A–Z, 
CoC.

9 Zur Frage der Berücksichtigung von „ineffektiven Compliance-Strukturen“ im 
Rahmen der Strafzumessung siehe unter Bezugnahme auf das Urteil des LG Bochum 
vom 14.12.2015, Az. II 13 KLs – 48 Js 4/13–16/14 jüngst auch Basener/Dilling, CCZ 
2017, 70 ff.
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ßen fraglich ist, welche „strafrechtlichen Haftungsrisiken“10 die Aufsichts-
ratsmitglieder konkret treffen, wenn Vorstandsmitglieder in dem Verdacht 
stehen, direkt in den kriminellen Sachverhalt verwickelt zu sein.

Aus Gründen der Rechtssicherheit besteht ein dringendes Bedürfnis, die 
Aufsichtsratstätigkeit in die Compliance-Diskussion, die regelmäßig unter 
den Schlagworten „Corporate Governance“, „Corporate Compliance“ oder 
„Criminal Compliance“11 geführt wird, miteinzubeziehen und zu klären, was 
unter Compliance zu verstehen ist, welches Organ in der AG für das Thema 
Compliance zuständig ist und welche haftungsrechtlichen Implikationen mit 
der Begründung von Compliance-Pflichten in der AG einhergehen. 

Eine Diskussion der strafrechtlichen Haftungsrisiken ist aus Sicht der Mit-
glieder des Aufsichtsrats bei Compliance-Pflichtverletzungen des Vorstands 
schließlich auch deshalb erforderlich, weil vor dem Hintergrund der soge-
nannten Finanzmarktkrise und einiger aufsehenerregender Banken- und Un-
ternehmenskrisen12 der Eindruck entsteht, dass die Rufe nach einem harten 
Vorgehen gegen Verantwortliche von Wirtschaftsunternehmen zunehmend 
lauter werden. Schünemann sah sich im Zusammenhang mit der strafrechtli-
chen Aufarbeitung des IKB Skandals zu der Aussage veranlasst, „die Straf-
verfolger müssten wenigstens versuchen, in dem in sich moralisch perversen 
Finanzsystem individuelle Schuld festzustellen“.13 Verschärft wird ein straf-
rechtliches Risiko der Aufsichtsratstätigkeit dadurch, dass Aufsichtsräte in 
der AG komplexe Aufgaben wahrzunehmen haben. Einerseits haben sie ge-
mäß § 111 Abs. 1 AktG die Geschäftsführung zu überwachen. Andererseits 
werden ihnen durch das Aktiengesetz oder die Satzung partiell Geschäftsfüh-
rungsaufgaben zugewiesen. Dies hat zur Folge, dass sich deren Pflichtenpro-
gramm in gewissem Umfang an unternehmerischen Maßstäben ausrichtet 
und daher dem des Vorstands zumindest angenähert sein kann. 

10 Der Begriff der „Haftung“ hat verschiedene Bedeutungen. Er kann zum einen so 
verwendet werden, dass damit das Unterworfensein eines Rechtssubjekts unter den 
Vollstreckungszugriff staatlicher Gewalt beschrieben wird. Haftung wird zum anderen 
aber auch in der Gestalt verwendet, dass sie eine Verpflichtung zum Schadenersatz 
beschreibt. Siehe zu dem Begriff auch Grützner/Jakob, Compliance von A–Z, Haf-
tung. Im vorliegenden Kontext bezieht sich der Begriff der strafrechtlichen Haftung 
auf die Frage, ob sich die Mitglieder des Aufsichtsrats nach den Vorschriften des 
Strafgesetzbuches strafbar machen, wenn sie die ihnen im Verhältnis zum Vorstand 
obliegenden (Überwachungs-)Pflichten verletzen.

11 Zum Begriff der „Criminal Compliance“ siehe ausführlich Rotsch, ZIS 2010, 
614 ff.

12 Siehe hierzu Fleischer, NJW 2009, 2337.
13 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.09.2012 Nr. 225, S. 19; LK-Schüne-

mann, § 266 Rn. 120. Zu Compliance, Finanzkrise, Recht und Ethik jüngst Wastl, 
BOARD, 2016, 187 ff.


